
Arbeitsverträge digital  
unterschreiben mit Nect Sign
Einfach.Sicher.Rechtskonform.

Direkt per  

API oder  

Nect Portal
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Was ist neu?
Seit dem 1. Januar 2025 ist es durch das BEG IV erstmals erlaubt, Arbeitsverträge rechtsgültig digital 
per E-Mail zu übermitteln und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) zu unterzeichnen.

Das bedeutet:
•	 Kein Papier mehr
•	 Kein Ausdruck, Versand oder Scannen
•	 Keine Verzögerungen durch Postlaufzeiten

Neue Freiheit für digitale Prozesse

BEG IV – Das ändert sich konkret:

Der Gamechanger: Beweislastumkehr für Arbeitgeber
Die gesetzliche Änderung bringt einen entscheidenden Vorteil: Die Beweislast liegt nicht mehr beim 
Arbeitgeber. Sobald ein Arbeitsvertrag mit QES unterzeichnet wurde, ist dessen Gültigkeit automa-
tisch nachweisbar. Das sorgt für:

•	 Rechtssicherheit im Streitfall
•	 Klarheit bei Vertragsübergabe
•	 Entlastung der Personalabteilung

Vorher Seit 01.01.2025 (BEG IV)

Schriftform verpflichtend Digitale Signatur mit QES ausreichend

Beweislast beim Arbeitgeber Beweislastumkehr bei QES

Vertragsübergabe in Papierform Digitale Übermittlung per E-Mail zulässig

Händische Unterschrift nötig Elektronische Unterschrift rechtswirksam

Ihr großer 

Vorteil als 

Arbeitgeber
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Das BEG IV markiert einen Wendepunkt für die Digitalisierung der  

Verwaltung und Unternehmen in Deutschland. Seit dem 1. Januar 2025 

wurden zahlreiche Schriftformerfordernisse gelockert – ein Durchbruch 

für digitale Identifikation und elektronische Signaturprozesse.  

Für Anbieter wie Nect ergeben sich daraus neue Chancen.

Das BEG IV auf einen Blick

01 02 03

04 05

Textform statt  
Schriftform
Viele bisher papiergebundene 
Prozesse (z. B. Arbeitsverträge, 
Elterngeldanträge) können nun 
per E-Mail oder E-Signatur er-
ledigt werden – das spart Zeit, 
Papier und Kosten.

Digitale  
Steuerbescheide
Der Postversand von Millionen 
Papierbescheiden entfällt –  
digitaler Abruf genügt.

Digitale Arbeitsverträge  
& Zeugnisse
Arbeitgeber dürfen nun Ver-
tragsbedingungen digital 
übermitteln und Zeugnisse 
elektronisch ausstellen (mit Zu-
stimmung der Arbeitnehmer:in-
nen).

Wegfall der Hotelmelde-
pflicht für Deutsche
Entlastung für Betriebe  
und Reisende.

Zentrale  
Vollmachtsdatenbank
Vereinfachung für Steuer-
berater – eine Digitalisierung 
von Bevollmächtigungen wird 
möglich.

Das BEG IV auf einen Blick
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Vereinfachung der E-Signatur

Vereinfachung der Signatur

Elektronische Signaturen sind bereits seit einigen Jahren gängige Praxis bei Unternehmen. Das BEG 
IV erweitert jedoch die rechtlichen Anwendungsbereiche erheblich. Der zentrale Punkt ist die Absen-
kung von Schriftformerfordernis auf die Textform.

Schriftform
Die Schriftform gemäß § 126 BGB erfordert 
eine eigenhändige Unterschrift. Bei Ver-
trägen müssen alle Parteien auf derselben 
Urkunde unterschreiben. Die Schriftform 
kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden, sofern das Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

Textform
Die Textform gemäß § 126b BGB erfordert 
eine lesbare Erklärung, in der die Person des 
Erklärenden genannt ist, auf einem dauer-
haften Datenträger. Eine eigenhändige Un-
terschrift ist nicht notwendig. Beispiele für 
die Textform sind E-Mails, Faxe oder SMS.

Vereinfachung der Signatur

Was Nect Ihnen bietet
Maximale Beweiskraft

Hohe Beweiskraft
Qualifizierte 

elektronische  
Signatur

Fortgeschrittene 
elektronische  

Signatur

Formfreie Verträge

Verträge mit  
Schriftformerfordernis

FES

QES

Warum QES?
QES = Qualifizierte Elektronische Signatur. Die einzige Signaturform, die der händischen Unterschrift 
gesetzlich gleichgestellt ist. Nur QES bietet:

•	 Rechtswirksamkeit nach eIDAS
•	 Sichere Identitätsprüfung der unterzeichnenden Person
•	 Beweislastumkehr im Streitfall
•	 EU-weite Anerkennung

Je nach Use Case kann auch die FES eingesetzt werden. Die QES deckt jedoch alle Anforderungen an 
Rechtssicherheit und Haftung ab.
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Warum ein E-Signatur-Anbieter  
wie Nect unverzichtbar bleibt
Auch wenn viele Dokumente seit dem BEG IV ohne qualifizierte 
elektronische Signatur (QES) unterzeichnet werden dürfen, lohnt 
sich der Einsatz eines spezialisierten Anbieters mehr denn je – 
insbesondere mit Blick auf Effizienz, Sicherheit und Compliance.

Vorteile von Anbietern im Überblick

Dokumentensicherheit und intelligentes Management
•	 Revisionssichere Archivierung, Verschlüsselung und sichere Speicherung sind heute 

Standard – aber nur mit den richtigen Tools.
•	 Ohne strukturierte Lösung besteht das Risiko, dass wichtige Dokumente verloren gehen.
•	 Für rechtssichere QES ist weiterhin ein zertifizierter Anbieter wie Nect erforderlich.

Compliance und Nachweispflichten
•	 Auch mit BEG IV müssen Unternehmen den Zugang zu übermittelten Dokumenten  

nachweisen (z. B. durch digitale Empfangsbestätigungen).
•	 Nect stellt Audit-Trails und Verfolgungsfunktionen bereit, um gesetzliche Anforderungen 

zuverlässig zu erfüllen.

Rechtsgültigkeit bei Ausnahmen
•	 Nicht alle Dokumente dürfen einfach elektronisch signiert werden – z. B. befristete 

Arbeitsverträge oder Zeugnisse.
•	 Nect unterstützt alle Signaturstufen – von FES bis QES – inklusive Identifikation, um auch 

komplexe rechtliche Anforderungen sicher abzudecken.

Automatisierung und Prozessoptimierung
•	 Vom Dokumentenupload bis zur revisionssicheren Ablage: Nect digitalisiert den  

gesamten Signaturprozess.
•	 Automatisierte Workflows, z. B. Erinnerungen an offene Unterschriften, sorgen für  

weniger manuelle Arbeit und höhere Abschlussraten.

Schutz vor Identitätsmissbrauch
•	 Die Identitätsprüfung über Nect übertrifft die Standards einfacher Textformlösungen.
•	 Das reduziert das Risiko von Fälschungen oder Rechtsstreitigkeiten und sorgt für  

maximale Sicherheit – gerade bei sensiblen Prozessen.

EU-weit rechtsgültig: eIDAS-konform
•	 Mit Nect erfüllen Ihre Signaturen die eIDAS-Vorgaben und sind nicht nur in Deutschland, 

sondern in der gesamten EU rechtsverbindlich anerkannt.
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„
„

„Mit Nect Sign läuft das Unterzeichnen von Verträgen endlich unkompliziert – kein  

Ausdrucken, kein Einscannen, kein Hin- und Herschicken.“

„So schnell und einfach, dass neue Mitarbeiter schon bei der  

Vertragsunterzeichnung merken, wie effizient wir gern arbeiten. Und die Beweislast-

umkehr gibt uns ein sicheres Gefühl dabei. Rechtskonform, CO2-sparend und schneller, 

so mögen wir das.“

Jetzt mit Nect durchstarten

Was Nect-Kunden sagen

Einfach, sicher und zukunftsorientiert
•	 Schnelle Integration – einsatzbereit ab Tag 1
•	 Höchste Sicherheitsstandards und volle Compliance
•	 Automatisierte Prozesse – weniger Aufwand, mehr Effizienz
•	 Nachhaltig – bessere CO₂-Bilanz durch digitale Prozesse

Nect Ident + Nect Sign = Mit Sicherheit, die verifizierte Person  
mit der rechtsgültigen QES unterschreiben lassen. Fertig.

Vertragsunterzeichnung in nur 3 Schritten

Selfie-Video und  
zwei Wörter vorlesen

Videoaufnahme des  
Ausweisdokuments

Dokument prüfen und mit einem 
Klick digital unterzeichnen

Dokument  
erfolgreich signiert

Einfach mit Ausweis inklusive ePass, eID oder noch schneller über den Nect Wallet ReIdent!
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Werden auch Sie Teil von Nect

Gemeinsam gehen wir einen sicheren 
und effizienten Weg in ein digitales 
Zeitalter. 

Zusammen in ein digitales Ökosystem. 
Werden auch Sie Teil davon!

Mehr Details? Einfach kurz antworten!

Großer Burstah 21
20457 Hamburg
Germany
hello@nect.com
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